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Oer pro}e6=ljanfeI.
Spottbilö auf einen bänbelfüebtigen Bauersmann aus bem 16.
3aljrfiunbert; et bringt bem flboolaten (Eier unb einen baten,
bamit ein feit 20 3abren anbauernbet Projeß roeitetgefübrt metbe.

Ver Prozeh-Hansel.
Spottbild auf einen händelsüchtigen Lauersmann aus dem IS.
Jahrhundert; er bringt dem kldoolaten Eier und einen Hasen,
damit ein seit 20 Jahren andauernder prozeh weitergeführt werde.



Œin altes Bilö 3U einem guten* alten Ratfdjlag: „töer
einen Redjtsl}anöel um ein £}uf?n l?at, öet nef?me öaoort
ein d'\ unö I a [ f e öen.£?an6el gefrf?lid?tet lein."

Streit.
Seitöem ÎTÎertJcf^enin ©emeinfefjaft miteinanber leben, fotnmt
es cor, bajj bie einen Don anbern benachteiligt roerben ober
fid? benachteiligt mahnen. IDer glaubte, im Redjte 3U fein,
bem mar es urfpriinglid? freigestellt, fid? entmeber eigen«
mächtig 3U helfen ober ben Rid?ter an3urufen. Jenes erft«
genannte Rad?erecht ober SeIbftf?iIfe=Derfahren litt offen«
fidjtlich unter fchœeren ITtängeln: ®emalt ging nor Red?t,
ber Sd?mächere mufjte fid? untet3iet?en, aud? rnenn ber
Stärtere im Unred?t mar. Die öffentlich erlaubte Rad?e
häufte Unred?t auf Unred?t unb oergiftete bas 3ufammen=
leben ber îïïenfd?en. 3m Derlaufe ber Kulturentmidlung,
unter bem (Einfluß mächtiger fllleinhetrfd)er unb unter bem
Œinflufj ber Religion mürbe beshalb bie Selbftf?ilfe bei Strei«
tigfeiten oerboten unb ein3ig ber ®ang oor ®erid?t als er«
laubt ertlärt. 3m Beftreben, ben Parteien roirtlid; 3U ihrem
roahren Red?te 3U oerhelfen, marb ber gerichtliche Pro3ef)
immer beffer ausgebaut. Die ®erid?tsbehörben mürben
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Ein altes Bild zu einem guten'alten Ratschlag: „lver
einen Kechtshandel um ein Huhn hat, der nehme davon
ein Ei und lasse denhandel geschlichtet sein."

Streit.
Seitdem Menschenin Gemeinschaft miteinander leben, kommt
es vor, daß die einen von andern benachteiligt werden oder
sich benachteiligt wähnen, wer glaubte, im Rechte zu sein,
dem war es ursprünglich freigestellt, sich entweder
eigenmächtig zu helfen oder den Richter anzurufen. Zenes
erstgenannte Racherecht oder Selbsthilfe-Verfahren litt
offensichtlich unter schweren Mängeln! Gewalt ging vor Recht,
der Schwächere muhte sich unterziehen, auch wenn der
Stärkere im Unrecht war. vie öffentlich erlaubte Rache
häufte Unrecht auf Unrecht und vergiftete das Zusammenleben

der Menschen. Zm verlause der Rulturentwicklung,
unter dem Einfluh mächtiger Alleinherrscher und unter dem
Einfluß der Religion wurde deshalb die Selbsthilfe bei
Streitigkeiten verboten und einzig der Gang vor Gericht als
erlaubt erklärt. Zm Bestreben, den Parteien wirklich zu ihrem
wahren Rechte zu verhelfen, ward der gerichtliche Prozeh
immer besser ausgebaut. Oie Gerichtsbehörden wurden
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Rittet cor einem 1470 buret? bie Stabt Bern einberufenen Canbge5
rid)t, bas einen Streit roegen Ausübung ber ©eridjtsbarfeit löfen follte.
Dafo bie „3tDingt?erren" oor bem Richtet erfd?ienen, erregte fluffef?cn
unb 3eigt, raie bas Red?t gegenüber ber (Bemalt an Boben geroann.

oöllig unabhängig gemacht, inbem man bet Regierung uer»
bot, fid} in bie richterliche ©ätigteit eht3umif<hen (©emaltem
trennung). IDer glaubt, ein ©erichtsurteil }et ungerecht, ber
tann heute ben Streithanbel fogar t>or ein höheres ©eri<ht
tragen. Alle Dergehen, tuelche ben ©ang ber Rechtspflege
beeinträchtigen tonnten, roerben ftrenge beftraft. ©roh
allen biefen ©arantien, bah bei Streitigleiten bas roahre
Recht obfiege, fuchen friebliebenbe Zïïenfdjen ben ©ang cor
ben Richter 3U oermeioen, inbem fie (ich auf gütlichem Ö)ege

ju uetffänbigen trachten.
„©in magerer Dergleich ift beffer als ein fetter pro3ef}."
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Ritter vor einem 1470 durch die Stadt Bern einberufenen Landgericht,

das einen Streit wegen Ausübung der Gerichtsbarkeit lösen sollte.
Daß die „Zwingherren" vor dem Richter erschienen, erregte Aussehen
und zeigt, wie das Recht gegenüber der Gewalt an Loden gewann.

völlig unabhängig gemacht, indem man der Regierung verbot,

sich in die richterliche Tätigkeit einzumischen (Gewaltentrennung).

wer glaubt, ein Gerichtsurteil sei ungerecht, der
kann heute den Streithandel sogar vor ein höheres Gericht
tragen. Alle vergehen, welche den Gang der Rechtspflege
beeinträchtigen könnten, werden strenge bestraft. Trotz
allen diesen Garantien, datz bei Streitigkeiten das wahre
Recht obsiege, suchen friedliebende Menschen den Gang vor
den Richter zu vermeiden, indem sie sich auf gütlichem Wege
zu verständigen trachten.
„Gin magerer vergleich ist besser als ein fetter Prozeß."
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